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WIE KÖNNEN WIR UNS VERSTÄNDIGEN?

B2A: eFTI



eFTI Verordnung (elektronische Frachttransportinformationen)

■ Die eFTI-VO (2020/1056) wurde am 31.07.2020 im Amtsblatt der EU veröffentlicht und ist 
am 20.08.2020 in Kraft getreten - Sie gilt ab dem 21. August 2024 in allen 
Mitgliedstaaten

■ Es soll Unternehmen in Europa auf freiwilliger Basis ermöglicht werden, gesetzlich 
vorgeschriebene Frachtbeförderungsinformationen für Beförderungen innerhalb der EU 
auf elektronischem Wege zur Verfügung zu stellen (B2A)

■ Auch Prozesse zwischen den Unternehmen in der logistischen Kette sollen abgebildet 
werden können (B2B) 

■ Die zunächst freiwillige, später ggf. verpflichtende Teilnahme an B2A-Datenübermittlung 
darf nicht verpflichtend auf B2B-Prozesse übertragen werden (Stichwort Vertragsfreiheit)

■ Zivilrecht und öffentliches Recht sind strikt zu trennen. eFTI bewegt sich im Bereich des 
öffentlichen Rechts



eFTI Architektur

Business AREA Regulated AREA



eFTI DATEN
■ Die Informationen sollen während des Transports digital abgerufen werden 

können (Pull Mechanismus)
■ Daten sollen nur einmal für verschiedene Nutzungszwecke digital zur 

Verfügung gestellt werden
■ Die Identifikation der Wirtschaftsteilnehmer ist über eine ID-Nummer geplant
■ Es sollen nicht einfach nur die heutigen Papierdokumente zu „digitalisierten 

Dokumenten“ umgewandelt werden, sondern es sollen automatisiert 
verarbeitbare Datensätze hinterlegt werden

■ Die Harmonisierung (verschiedene Verkehrsträger = unterschiedliche 
Begrifflichkeiten) ist eine wichtige Funktionsvoraussetzung, ggf. müssen 
Systeme oder Datensätze der Unternehmen angepasst werden
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eFTI – Delegierte Verordnungen
■ Für die Übermittlung der Daten kann grundsätzlich jedes System mit 

Internetzugang genutzt werden (Technologieneutralität), wenn es zertifiziert 
wurde

■ Die Delegierten Verordnungen und Durchführungsverordnungen zur eFTI-VO 
werden möglichst kompatibel mit bereits bestehenden internationalen 
Standards (UN CEFACT etc.) gestaltet. 

■ Seefracht ist in der eFTI-VO nicht abgebildet, eine Harmonisierung mit dem 
„Maritime Single Window“ ist beabsichtigt.



eFTI → DTLF



DTLF schafft die Grundlagen für eFTI



DTLF Struktur



DTLF Mitglieder
■ Type A - Individual expert appointed in his/her personal capacity (9)

 Belgien, Estland, Finland, Irland, Italien, Norwegen, Polen, Portugal
■ Type B - Individual expert appointed as representative of a common interest (4)

 Estland, Deutschland (Marcel Huschebeck, PTV), Spanien, Vereinigtes Königreich
■ Type C - Organisation (83)

 Banken/Finanzinstitute, Firmen, Forschungsinstitute und Think Tanks, Gewerkschaften,  NGOs, Verbände 
und Vereinigungen, Wissenschaftseinrichtungen 
(SGKV: Fraunhofer, HACON, Port of Rotterdam)

■ Type D - Member State Authority (27)
 u.a. Deutschland: Bundesministerium für Digitales und Verkehr, Hamburg Port Authority

■ Type E - Other public entity (7)
 ZKR, Donaukommission, Vlaamse Waterweg, Georgisches Wirtschaftsministerium, Norwegische 

Küstenverwaltung, OTIF, UNECE 



Arbeit der DTLF
■ Fortschritte

 Kurz vor der Festlegung detaillierter rechtlicher 
Anforderungen durch delegierte Rechtsakte und 
Durchführungsrechtsakte

 Es wurde schon viel getan, aber es gibt auch noch viel 
zu tun

■ Zusammenarbeit
 Kontinuierlich wachsende Beteiligung der Mitglieder
 Großartiger "Lego-Workshop" über Daten im Juni
 Kick-off-Workshop der EU-Initiative "Mobility Data 

Space“
■ Promotion

 Steigendes Interesse an der eFTI-Verordnung und der 
Arbeit der DTLF

 Auf dem G7-Treffen als Best Practice vorgestellt
 Auch Länder außerhalb Europas zeigen Interesse



DTLF: Erarbeitung Datenmodell



Beispiel: Functional Data Requirements



eFTI: Aktueller Zeitplan 
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